
Vorschlag zur Ergänzung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) um die 

Hedgingpflicht/Absicherungspflicht  

Der folgende Entwurf schlägt neue Absätze (6) bis (10) für den § 5 EnWG vor, um das Konzept der 

Absicherungspflicht zu integrieren. Dies erweitert die bestehenden Regelungen zur Zuverlässigkeit 

und Leistungsfähigkeit von Energielieferanten (§ 5 Absatz 4 und 5). 

--------------------------------------------------------------------------------  

Auszüge aus "EnWG - Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung": 

§ 5 Anzeige der Energiebelieferung  

(1) Energielieferanten, die Haushaltskunden mit Energie beliefern, müssen nach Maßgabe des 

Absatzes 2 Satz 1 und 2 die Aufnahme und Beendigung der Tätigkeit sowie Änderungen ihrer Firma 

bei der Bundesnetzagentur anzeigen; ausgenommen ist die Belieferung von Haushaltskunden 

ausschließlich innerhalb einer Kundenanlage oder eines geschlossenen Verteilernetzes sowie über 

nicht auf Dauer angelegte Leitungen. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht laufend auf ihrer 

Internetseite eine Liste der angezeigten Energielieferanten; dabei werden die Firma und die Adresse 

des Sitzes der angezeigten Energielieferanten veröffentlicht. Von der Bundesnetzagentur werden 

monatlich die Energielieferanten veröffentlicht, die in den jeweils letzten zwölf Monaten die 

Beendigung ihrer Tätigkeit angezeigt haben.  

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz erforderliche Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit ist 

unverzüglich vorzunehmen. Die nach Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz erforderliche Anzeige der 

Beendigung der Tätigkeit hat der Energielieferant nach Maßgabe des Satzes 4 und so rechtzeitig 

vorzunehmen, dass diese der Bundesnetzagentur spätestens drei Monate vor dem geplanten 

Beendigungstermin zugeht. Der Energielieferant darf die Tätigkeit nicht vor Ablauf des nach Satz 2 

angezeigten Beendigungstermins beenden, es sei denn, er hat einen Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens gestellt. Mit der Anzeige der Beendigung der Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 erster 

Halbsatz hat der Energielieferant zugleich den geplanten Beendigungstermin mitzuteilen und 

darzulegen, wie die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Energielieferanten gegenüber 

Haushaltskunden bis zur geplanten Beendigung der Tätigkeit sichergestellt ist. Die vertraglichen 

Vereinbarungen zwischen dem Energielieferanten und den betroffenen Haushaltskunden bleiben 

unberührt.  

(3) Zeitgleich mit der Anzeige der Beendigung der Tätigkeit nach Absatz 2 Satz 2 hat der 

Energielieferant die von der Beendigung betroffenen Haushaltskunden und die Netzbetreiber, in 

deren Netzgebieten er Haushaltskunden beliefert, in Textform über das Datum der Beendigung seiner 

Tätigkeit zu informieren. Der Energielieferant ist verpflichtet, die Anzeige zugleich einfach auffindbar 

auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.  

(4) Mit der Anzeige der Aufnahme der Tätigkeit ist das Vorliegen der personellen, technischen und 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung darzulegen. Die 

Bundesnetzagentur ist berechtigt, das Vorliegen der personellen, technischen und wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit der Geschäftsleitung jederzeit unter Nutzung der 

behördlichen Aufsichtsrechte nach diesem Gesetz zu überprüfen. Die Bundesnetzagentur kann die 

Vorlage des Jahresabschlusses über das letzte Geschäftsjahr und, sofern der Abschluss von einem 

Abschlussprüfer geprüft worden ist, auch die Vorlage des Prüfungsberichtes sowie des 

Bestätigungsvermerkes oder Versagungsvermerkes des Abschlussprüfers verlangen.  

(5) Die Regulierungsbehörde kann einem Energielieferanten die Ausübung der Tätigkeit jederzeit ganz 

oder teilweise untersagen, wenn die personelle, technische oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 



oder Zuverlässigkeit nicht gewährleistet ist. Satz 1 sowie Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 sind nicht für 

Energielieferanten mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anzuwenden, 

wenn der Energielieferant von der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaates 

ordnungsgemäß zugelassen worden ist. 

(6) Betreiber von Bilanzkreisen, die eine Stromnachfrage bewirtschaften, sind verpflichtet, die von 

ihnen zu erwartende Stromnachfrage durch den Abschluss und die Vorhaltung von 

Absicherungsprodukten in einem bis zum Lieferzeitpunkt abzusichern, um die zu gewährleisten sowie 

zu stärken. 

(7) Die Zuverlässigkeit der Absicherungsprodukte nach Absatz 6, im Folgenden als „Firmness“ 

bezeichnet, ist durch eine Bewertung des , des und der zu bestimmen. Diese drei Elemente werden 

jeweils mit einem Wert zwischen 0 und 1 bewertet und miteinander multipliziert. 

(8) Die Firmness von Absicherungsprodukten bestimmt sich wie folgt: 1. Bei standardisierten 

Produkten wie Futures und Forwards, die umfassend Preis- und Mengenrisiken absichern, ist eine 

Firmness von 1 anzusetzen. 2. Bei Optionen richtet sich die Firmness nach dem Strike-Preis, wobei ein 

niedrigerer Strike-Preis eine höhere Firmness bedingt. 3. Bei Power Purchase Agreements (PPAs), bei 

denen der Verkäufer das Mengenrisiko vollständig übernimmt („Firm-PPA“), ist eine Firmness von 1 

anzusetzen. 4. Bei nicht-standardisierten Produkten, wie ungebundenen PPAs aus erneuerbaren 

Energien, Lastflexibilitätsverträgen oder eigenerzeugter Energie, ist die Firmness auf Grundlage 

empirischer Daten und nachvollziehbarer Methoden individuell zu berechnen, beispielsweise 

basierend auf der voraussichtlichen Mindesterzeugung (z.B. 5. Perzentil historischer Daten) oder der 

empirischen Preiselastizität der Nachfrage. 5. Die Absicherung kann auch durch ein Portfolio 

verschiedener Produkte und Technologien erfolgen, wobei die Firmness des Gesamtportfolios zu 

bewerten ist. 6. Bei grenzüberschreitenden Absicherungen ist ein zusätzlicher Faktor für die Firmness 

des Interkonnektors zu berücksichtigen. 

(9) Der Nachweis der Absicherungspflicht nach Absatz 6 erfolgt in zwei Stufen: 1. Im ist die Methodik 

und die Annahmen für die Berechnung der erwarteten Nachfrage sowie die Bestimmung der 

Firmness-Faktoren für nicht-standardisierte Absicherungsprodukte zu dokumentieren. 2. Die ist 

fortlaufend durch die automatisierte Erfassung und Bewertung der Handelspositionen und der 

offenen Nettoposition nachzuweisen. Die Bundesnetzagentur kann für diese Nachweisführung 

standardisierte Methoden und Annahmen bereitstellen. Marktakteure sind berechtigt, davon 

abweichende, empirisch fundierte Methoden zu nutzen, sofern diese Abweichung begründet und die 

Firmness von einem bestätigt wird. 

(10) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

nähere Regelungen zu Inhalt, Umfang und Verfahren der Absicherungspflicht nach den Absätzen 6 bis 

9, insbesondere zur Festlegung des graduellen Absicherungsniveaus, zur detaillierten Berechnung der 

Firmness-Faktoren sowie zu den Anforderungen an das Risikohandbuch und das Nachweisverfahren, 

zu treffen. 

 


